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1 Der Bund und seine Gliedstaaten erlassen im schweizerischen Vollzugsföderalismus auf eine weiterhin wichtige 
Bedeutung der Kantone hin. 

Die Stelhng der Kantone beim Bund 
In kaum einem anderen Bundesstaat verfügen die Gliedstaateri über so weit- 
reichende Kompetenzen und Selbstbestimmungsreclite wie die 26 Kantone der 
schureizerischen ~idgenossenschaft.' Die kantonale Autonomie irn Rahmen der 
Bundesverfassung und die Gleichberechtigiing der Kantone sowie ihre Minvir- 
kung an der Willensbildung des Bundes wie auch die 13fl.icht zur Zusammenar- 
beit gelten nach wie vor als die wichtigsten Kernstücke des schweizerischen 
Bundesstaates. Die Schweiz ist damit sowohl Parade- ais auch Extrembeispiel 
eines föderalistischen Staates (Elazar 1994). Historisch ist der schweizerische 
Bundesstaat aus den Ständen der alten Eidgenossenschaft entstanden, und die . 
Kantone haben trorz der Gründung des modernen Bundesstaates ihre eigene 
(allerdings nicht uneingeschränkte) Staatssouveränität bis heute beibehalten, die 
auch in der neuen Bundesverfassiing von 1999 ausdrücklich geschützt wird 
(IHäfelin und Haller 2001). Mit ihren eigenen Territorien, Verfassungeil und 
Rechtsordnungen, der Organisations- und Personalhoheit, der Gliederung der 
politischen Institutionen in Exekutive, Legislative und Judikative und weitge- 
henden Gesetzgebungs- und Fiskallompetenzen verfügen sie über zahlreiche 
Eigenschaften uiid Merkmale eines Staates. ~Cliaque canton constirue un Etat 
dot6 d'une constitiition (...) et correspond 2 unc petite nation et, meme quand 
ce n'est pas le cas, il reste dot6 d'une forte identit6~ (Seiler 1991: 348). Dir 
kantonale, Souveriinität drückt sich dabei nicht nur im historisch gewachsene11 
Grundverständnis der Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie der ausgepräg- 
ten zeremoriiellen Symbolik der kantonalen Eigenstaatlichkeit aus, sondern 
findet sich auch in der subjektiven Selbsteinschätzung ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner wieder. 

Obwohl der Zentralstaat aufgrund der rasanten technischen, wirtscliaf~li- 
chen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Verlaufe des 20. Jahrhunderts a n  
Bedeutung gewonnen hat, «ist Vorsicht geboten bei der Vorstellung eines Iron- 
tinuierlichen Zeiltralisierungsprozesses, der dem Bund immer mehr und dcii 
Kantonei-i immer weniger I-Iandlungsspielrauni belässt» (Gerinann 199'): 392). 
Tatsächlich verfügt die Schweiz im internationalen Vergleich über nach wie vor 
äusserst dezentrale Einnahmen- und Ausgabenstrukturen, iind verschietlciic. 
Indikatoren weisen darairf hin, dass die Kantone gegeniibel. dein Biirid wic<lc+i 
an Gewicht gewonnen haben (Bochsler et al. 2004; Liiider 2005). F,bciiso (Ie.11 

ten die vorgesehenen Aufgabenentflechtungen in1 Rahmen clei N~iioi:diitiii!: t l n  

Finanz- und Lastenausgleichs (NFA), die beträclirliclieli H;iiitIIiiiigss~~ic~li~iiiii~it~ 
der Kantone in wesentlichen Politilrfeldern (Bilcl~iii~, I<iilr~ii, (;csiiiicllicii, II I : .  
tiz, Polizei) sowie ihre herausragende Srcll~iiig hci der LJiiisciziiiil: v o i i  Iliiiitl,-~. 

Uizterschiede zwischen eidgenössisc/~en und kantonalen Politiks~vukturen 
Obwohl in den Grundzügen grosse Gemeinsamkeiten zwischen den politischen 
F,ntscheidungsstr~drturen und -Prozessen des Bundes und der Kantone bestehen 
und die typischen Merkmale der scliweizerischeii Politik wie direkte Demolrra- 
tie und Konkordanz in den Gliedstaaten besonders ausgepragt sind, existieren 
doch gewichtige iiistiriitionelle Unterschiede zwischen den beiden Staatsebenen 
(Linder 2005; Vatter 2002). Die augeiifälligsten Differenzen zwischen eidgenös- 
sischer lind lrantonaler Politik lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

a) Direkte Volkszuahl der Exekutive und starke Stellung der Regierzrng 
Der wichtigste instirutionelle Unterscl-iied zwischen Blind und Kantonen liegt 
irn Wahlverfahren der Regierung. Wghrend die Biindesversarnmlung den Bun- 
desrat für eine Legislaturperiode von vier Jahren wählt, werdcn die kantonalen 
Exekutiven direkt vom Volk besti~n~nt (Lutz und Strohnlann 1098). Dadurch 
verfügen die kantonalen Regier~lngen im Vergleich zum Bundesrat über eine 
stärkere Unabhängiglreit gegenüber der Legislative, sind aber gleichzeitig direkt 
dem Souverän gegenüber verantwortlich. «L'ilecrion populaire des gouverne- 
iiients coiistitiic I'ilne des caractiristiques du rigiine politique cai-itoiial et leur 
confere une Iegitimit6 propre face aux parlements, Ikgitimitk qui renforce encore 
leur position forte 2 l'inc-iiieur du caiiton» (Delley und Auer 1986: 95). Die 
direkte Volkswahl stärkt dabei nicht nur die Stellung der Exekutive gegenüber 
tlcr Legislative, sondern fiihrc gleichzeitig daz~i, dass die politischen Systeme der 
Ii.~ntone genercll sensibler auf politische Veränderungen reagieren als der Bund 
( I  .inder 2005; Moser 1990). 

6) .Keine zweite Pavlamentskdmmer ztnd schujache Stellung des Parlaments 
I i i i  Gegensatz zur Bundesversamniliing, die sich aus National- ii.nd Ständerat 
,r,iis;lriimensetzt, findet sich in den Kantonen nur eine Parlamentskammer. Es 
c,sistiert keine zweite Kammer, die die Interessen der unteren Staatsebene wahr- 
I i i I 11 111 t (z.B. Gemeinden. Bezirke), hingegen finden bei parlamentarischen Bera- 
iiiiigcn in der Regel sog. zweite Lesungen statt. Die Interessen der Gemeinden 
wcr(lcn durch ihre Vertreter in den kantonalen Parlamenten und eine in der 
11i-,:<.I niisgcbaute C;emeindeautonomie gewahrt.' Insgesamt verfügt das Parla- 
l i i ( * i i i  ;iiif~iuiitI clcr direkten Volkswahl der Regierung und den ausgebauten 
Voll~si.cc:lirsii iihcr cinc vergleichsweise scliwache Stellung im politischeil System 
t1t.r Ii;iiii.oi~c*. 



C) Homogenere parteipolitische Vcrhdtnisse 
Grundsätzlich sind die parteipolitischen Verhältnisse auf der I<antonalcii I < I , i * i i i  

einfacher und übersichtlicher als auf eidgenössischer Ebene (Klöti 1998; I .:itliii.i 
2003, 2004a: Vatter 2002). Die einfacheren und v.a. homogeriereii p:irteipoliti 
schen Mehrheitsverhältnisse, die stärker ausgebauten Volksrechte lind der wcsiii 

ger formalisierte Einfluss der Verbände verschaffen den Parteien besse1.e 13c<li11 
gungen zur Einflussnahme als auf Bundesebene (Fagagnini 1978). Ncidli.1 I I 

(1986: 40) sieht dabei die Rolle der kantonalen Parteien allerdings diircli dicri-l 
bell drei Faktoren begrenzt, die auch die Macht der kantonalen Legisl;iriv<.ii 
beschränken: «Erstens durch das Selbstbewusstsein und die Konkurreilz zwi 
schen dem Kanton, seinen grossen Städten und seinen Gemeinden, da1111 cliiirli 
die weitgehende direkte Demokratie (Volltswahl der Exeltutiven, Gesetzesrel;~ 
rendum), sodann durch das starke Gefalle mischen den starken Regieru~~gii 
mit ihren auch das Bundesrecht vollziehendeii umfangreichen Verwaltungen aiiI 
der einen und den I<antonalparlamenten. die mit Ausnahme einiger weiiigl 
grossen IGntone als Milizparlamente eher schwach sind, auf der anderen Seite.), 

d) Strirker ausgeh/~zrte und e6olgveichere direkte Demokratie 
Die Volksrechte (Initiative und Referendum) entstanden zuerst in den Kanto- 
nen und haben sich v.a. in der deutschsprachigen Schweiz gegeniiber dem Mo- 
dell der parlainei~tarischen Demokratie durchgesetzt. So siild noch heute dic 
Hürden zur Ergreifung von Referenden und Initiativen in der Deutschschweiz 
niedriger als in der lateinischen Schweiz (vgl. Anhang). Die direkte Demokraric 
ist zudem in den Kantonen stärker ausgebaut als beim Bund und weist in ihrer 
reichhaltigen Praxis zahlreiche Variationen auf (Lutz und Strohmann 1998; 
Moser I987a; Stutzer 1999; Trechsel 2000; Trechsel und Serdült 1999; Vatter 
2002). Neben der grössereii Flexibilität und Veränderu~igsfähi~lteit der direkten 
Demokratie fallt im Vel-gleich zuIn Bund der höhere Erfolgsgrad direktdemo- 
ltratischer Instrumente a ~ &  was mit der 2.T. unterschiedlichen Funktion von 
Initiativen und Referenden in den Kantonen zusan~meiihängt. So bedienen sich 
die Regierungsparteien des Instrumentariums der Initiative viel lüiifiger als auf 
Bundesebene, um bei einzelnen Sachfpgen ihre eigene Position zu verdeutli- 
chen. 

e) Geringere formalisierte Bedeutung der Verbande 
Da die wiclitigsten ordnuiigspolitiscJ~en Entscheide auf Bundesebene gefallt 
werden und die kantonale Gesetzgebung wirtschafiliche Interessen regelmässig 
in geringerem Masse berührt als die Bundesgesetzgebuilg (Faga, unini 1978), 
zeigen die Wirtschaftsverbände gegenüber kantonaler Politik weniger Interesse 
und ltonzentrieren ihre Ressourcen hauptsachlich auf die Beeinflussung der 

I \~i t id~s~ol i t ik .  Hinzu k o n ~ i ~ c ,  dass das ~or~rlaiiieiltarisclie Vci-iicliinlassu~lgs- 
vcifi~liren mit dem Einbezug der organisierten Interessen nicht so fortnalisiert ist 
wie auf Bundesebene (Linder 2005). Offen bleibt allerdings, ob der Einfluss der 
Vcrbände grundsätzlich kleiner ist als beim Bund. 

Die Unterschiede zwischen den Kdntonen 
Der föderalistische Staatsaufbau der Schweiz hat zu einer Vielfalt unterschied- 
licher Politilcsysteme in den Kantonen geführt. So kommt Linder (2005: 157) 
;iiich fbr die neueste Zeit zum Schluss, dass die agebliebenen Kantonsfreiheiten 
eigener Organisation, Behördenwahl und Aufgabenerfiillung (...) eine ausser- 
ordentliche Vielfalt kantonalpolitischer Institutionen entstehen» liessen. Die auf 
den ersten Blick grössten institutionellen Unterschiede fanden sich bis vor kur- 
zem zwischen den Landsgemeinde-Ka~ltonen der Inner- iind Ostschweiz und 
den übrigen Ständen, wobei heute auch die verbliebenen Landsgenleinde- 
Kantone Appenzell Innerrhoden und Glarus aufgrund der fortschreitenderi Ent- 
machtung dieser ursprünglichen Versammluilgsform ein Mischsystenl von Ver- 
sammlungs-, Parlaments- und Urnendemohatie kennen (Carlen 1996; Möckli 
1987). 

Neben den politisch-institutionellen Unterschieden, die in den folgenden 
Abschnitten behandelt werden, sind es v.a. die soziostrukturellen und I<ulturel- 
len, administrativen sowie öI<onoinischen Disparitäten zwischen den Kantonen, 
die regelmässig Anlass zu Diskiüsionen geben und in neuerer Zeit auch die 
Forderung nach Kantonsuisan~menlegungen aufkommen liessen (Blöcldiger 
2005). Die enormen Differenzen lassen sich am Beispiel der Bevöll<eru~~~sgrösse 
illustrieren: lyrähterid der Kanton A~penzell Innerrhoden weniger als 15 000 
Einwohner zählt, umfasst der Kanton Zürich mehr als 1,2 Mio. Einwohner. 
Allein die Zahl der Zürcher Verwalt~ingsailgestellten liegt damit höher als die 
Einwohneizahl des kleinsten Icantons. Entsprechend besitzen die bevöllterungs- 
schwachen Kantone weit weniger Möglichkeiten zur Ausdifferenzierung ihrer 
Veiwaltungsstrukturen und nur bescheidene Ressourceil zur Erfüllung ihrer 
vielfältigen Aufgaben (Geser 198 L; Linder 2005). 

2 Die politischen Institutionen in den kantonalen Demokratien 

Die lrantonnleiz Regierungen 
Die kantonalen Exekutiven werden direkt von den wahlberechtigten Bürgerin- 
nen und Bürgern gewählt. Als erster Nicht-LandsgemeindeI<anto~~ führte Genf 
schon 1847 die geheim zu erfolgende Direktwahl ein. Der Übergang zur Volks- 
wahl zog sich allerdings in den übrigen Ständen über mehr als 70 Jahre hin. Die 
Demoltratisierungswelle bei den Regierungswahlen fand ihren Abschluss in den 



1920er Jahren, als der Freiburger und der Walliser Souverän das Recht zur di- 
rekten Wahl der Exekutive erhielten (Garrone 1.991). 

Bei der Bestellung der kantonalen Exekutive ist das Prinzip der Majorzwahl 
das vorherrschende Wahlsystem (Felder 1993, Garrone 199 1, Kölz 1987, Lutz 
und Strohmann 1998, Vatter 2002). Einzig in den Kantonen Tessin und Zug 
werden seit Ende des 19. Jahrhunderts die Regierungen nach dem Proporzver- 
fahren gewählt (vgl. Anhang). Im Landsgemeindehiton Appenzell Innerrho- 
den wird die Regierung bei offenem Handmehr, in den übrigen Ständen ge- 
heim nach dem Mehrheitsprinzip gewählt, wobei in der Regel zwei Wahlgänge 
vorgesehen sind. Irn ersten Wahlgang muss das absolute Mehr erreicht werden, 
im zweiten Durchgang genügt das relative Mehr der abgegebenen Kandidaten- 
stimmen bzw. Wahlzettel. Zählten die kantonalen Regierungen im 1.9. Jahr- 
hundert noch bis zu 25 Mitglieder, bestehen sie heute ausnahmslos aus sieben 
oder fünf Personen. Diese Ennvicldung hangt v.a. mit der Professionalisierung 
der Regierungstätigkeit zusammen, d.h. mit dem Übergang vom Neben- zum 
Hauptamt (Bochsler et al. 2004). 

Bei deii Regierungssystemen in den I<antoneii handelt es sich ausschliesslich 
um die kombinierte Verkniipfung von Kollegial- und Departementalsystemen, 
bei denen jedes Regierungsnlitglied in der Regel ein Departement führt, wobei 
in rund der Hälfte der Kantone das Kollegialitätsprinzip ohne hierarchische 
Abhebung des Präsidenten ausdrücldicli in den Kantonsverfassungen verankert 
ist (Bochsler et al. 2004, Felder 1993). Der Regierungspräsident wechselt jähr- 
I.icli und verfügt in der Regel über keine massgeblichen Prärogative ausser der 
Leitung der Regierungssitzungen. Die Hauptaufgaben der kantonalen Regie- 
rung lassen sich gemäss Delley und Auer (1986: 95) wie folgt zusammenfassen: 
((Le Conseil d'Etat est I'autotite exicutive et administrative siipirieure du can- 
ton. I1 dirige et sunreille I'administration cantonale et nomme les fonctionnaires. 
I1 represente le canton vis-i-vis de l'exterieurn. 

Trotz unterschiedlichen historischen Ausgangsbedingungen fand der Über- 
gang von der ~in~arteiehherrschaft zur Mehrparteienkoalition in einem Gross- 
teil der Kantone schon relativ früh statt, wobei der Regierungstyp mit einci. 
prädominierenden Partei noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Regcl 
bildete (Gruner 1977: 50). Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundeixs 
sclilossen sich aber in einigen Ständen die noch kurze Zeit zuvor ~erfeinder~ii  
Radikalen, Liberalen und Katholisch-Konservativen zu grossen Regierungsltoali. 
tionen zusammen. Wahrend die Bauern-, Gewerbe- und Biirgerpartei (heiiic- 
SVP) schon kurz nach ihrer Gründung Anfang der 1920er Jahre in nclit Kaiito 
nen Regierungsmitglieder stellte, erstreckte sich die Einbinduiig dci: Suzi;il<lt. 
moluaten in die Regierungsverantwortung über Jahrzehnte. Zwar ii;ihiii t l i c .  

politische Linke schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in deii drci sr;iilc i i i c l i i a i  

rialisierten Kantonen Zürich, Basel-Stadt und Genf Einsitz in die Regierung. 
Dieser langsam voranschreitende Integrationsprozess in die kantonalen Kon- 
lcordanzdemoltratien fand aber erst Anfang der 1970er Jahre mit der erstmaligen 
Wahl eines SP-Vertreters im l<anton Freiburg seinen vorläufigen Abschluss 
(Vatter 2002). Heute sind die Sozialdemokraten in der Regel entsprechend ihrer 
Parlarnentsstärke in den kantonalen Regierungen vertreten, wiihrend die FDP 
und die CW im Verhältnis zu ihrer legislativen Stärke über- und die SVP un- 
tervertreten sind. Stark unterrepräsentiert sind mit rund 20% der Sitze nach wie 
vor die Frauen (Seitz und Schneider 2004). 

Der Übergang vom hegemonialen Einparteiensystem zur Zweiparteien- und 
später breit abgestützten Konkordanzregierung in der grossen Mehrheit der 
Kantone stellt das typische Verlaufsmuster für die Entwicklung im 20. Jahr- 
hundert dar. Einzelne Kantone haben allerdings diese freiwillige Übertragung 
der Regierungsgewalt an die grossen Parteien nur in Ansätzen oder nur fkr be- 
stimmte Zeitperioden gekannt (Vatter 2002). Als Modell für einen von einer 
Mehrheitspartei beherrschten Kanton steht v.a. das Wallis, wo die Katholisch- 
Konservativen (später CVP) während fast der gesamten zweiten I-Iälfte des 20. 
J:ilirhunderts mit einein Wähleranteil von weniger als 60% den Anspruch auf 
die alleinige Ausübung der Regierungsgewalt geltend machten. Das typische 
~~ntwicklungsrnuster in den Kantonen stellt aber das freiwillige Abtreten von 
lkgierungsmacht durch die Mehrheitsparteien an die kleineren parteipolitischen 
lind regionalen Minderheiten zur Bildung breit abgestützter und bürgerlich 
tlominierter Konkordanzregierungen dar. Neben der ausgebauten direkten De- 
inokratie können vor allem die starke Segmentierung der schweizerischen Ge- 
scllscliaft in zahlreiche Subkult~iren, regionale Heterogenitäten innerhalb der 
I<antone und. die proportionalen Parteienanteile in den Kantonsparlamenten als 
weitere Ursachen dafür bezeichnet werden, dass die Mehrheitsparteien in der 
Ikgel wichtige politische, lonfessionelle, sprachliche und regionale Minderliei- 
icn in die Kantonsregierungen integriert haben (Dominici 1968; Felder 1993; 
Moser 1988; Vatter 2002; Weibel 1990, 1996). 

Während die parteipolitische Zusammensetzung der Kantonsregierungen 
I:iiige Zeit sehr stabil war, lässt sich seit Mitte der 1980er Jahre eine verstärkte 
Al,kehr von der reinen Be~tätigun~swahl beobachten. Als direkte Folge der 
1:cstiegenen Kompetitivität kantonaler Regier~n~swahlen kam es zu einer Star- 
I<(.ii Erosion in den oft über lange Zeit unveriänderten Kompositionen Itantona- 
11.1, Regierungen. So erreichte Anfang der 1990er Jahre die Regierungsinstabilität 
i i i  (Icn Kantonen mit 14 parteipolitischen Veränderungen innerhalb einer Legis- 
I.iiiii.tlriuer den ]C-Iöchststand der letzten 50 Jahre (Vatter 1998a). Allerdings gilt 
1.:; t l:is Ausinass der parteipolitischen Veränderungen insofern zu relativieren, da 

i (  I I t 1 ir p i i  ndsiitzliclien I<räfteverhältnisse zwischen bürgerlichen und linken 



Parteien insgesamt kaum verändert haben. Das nahezu identische Verhiiltiii.~ 
zwischen bürgerlichen (80%) und nichtbürgerlichen (20%) Regierungsn1and:i- 
ten in den letzten 30 Jahren unterstreicht die ungebrochene Dominanz dcr 
bürgerlichen Bündnispartner. Generell kann in den letzten Jahrzehnten eiiic 
abnehmende elektorale Verankerung der kantonalen Regierungsparteien iincl 
ein Trend weg von den absoluten Mehrheitsparteien festgestellt werden (Vattcr 
2002). Lag die elektorale Stärke der Exekutivparteien in den 1960er Jahren ini 
Mittel aller Kantone noch bei über 90%, so sank sie Mitte der 1990er Jahre auf 
86% und beträgt heute 83% (Bochsler et al. 2004; vgl. Anhang). Die kontinu- 
ierlichen Verluste der traditionellen Regierungsparteien, die Gewinne neuer 
Formatioiien und die starke Zunahme offener Karnphahlen haben nicht nur zii 
einer zunehmenden Polarisierung zwischen den grossen Blöcken und zu einer 
gewissen Schwächung des vorherrschenden Konkordanzmodells mit einer bür- 
gerlichen Mehrheit und einer linken Minderheit gefiihrt, sondern ermöglichten 
in einzelnen Kantonen auch den Versuch für die Schweiz bisher unbekannter 
Regierungsformeln. 

So konnten sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal seit 1950 
nicl~tbürgerliche Regierungsmehrheiten in einzelnen Kantonen etablieren: In 
den Kantonen Bern (1986-1990), Neuenburg (1989-1993), Waadt (1996- 
1998) und Basel-Stadt (1996-2000) standen rot-grüne Regierungsmehrheiten 
einer bürgerlichen Minderheit vor. In drei der vier Fälle sah sich die nichtbür- 
gerliche Regierungsmehrheit zudem einem bürgerlich dominierten Parlament 
gegenüber. Diese sog. «Divided Governinent»- bzw. Kohabitationsverhältnisse, 
sonst typisch für präsidentielle Demoluatien wie die USA und Frankreich, wa- 
ren in der Schweiz bisher kaum bekannt lind stellten hohe Anforderungen an 
die Problemlösungskapazitäten der kantonalen Demokratien. Nicht zuletzt 
aufgrrund der fehlenden Abstützung durch parlamentarische Mehrheiten und 
der fortlaufenden Desavouierung der neuen Regierungsmehrheiten bei Volksab- 
stimmu~igen kehrten diese Kantone schon nach kurzer Zeit wieder zum bürger- 
lich dominierten Konkordanzmodell zurück. Die Besonderheiten des kantona- 
len Majorzwahlsystems ermöglichte in den 1990er Jahren allerdings nicht nur 
die Wahl links-grüner Regierungsmehrheiten, sondern umgekehrt im Kanton 
Genf auch die historische Wahl einer ausschliesslich aus Parteien des Bürger- 
bloclts zusammengesetzten Regierung. Dies führte von 1993 bis 1997 zum 
Modell einer homogenen bürgerlichen, arn Konkurrenzprinzip orientierten 
Mehrheitsregierung, bei dem die bürgerliche «Entente» im Parlament nur über 
eine knappe Mehrheit verfügte. Das Experiment einer bürgerlichen Mehrheits- 
regicrung ging aber auch in Genf schon nach einer Legislaturperiode wieder zu 
Ende. Die ausgebaute Referendumsdemokratie in den Schweizer Kantonen setzt 

i,l'l;~~isichtlich dem reibungslosen Funktionieren einer am Regierungs-Oppo- 
S i 1  ioiis-Muster orientierten Mehrheitsdeinokratie besonders enge Grenzen. 

/(/l/~tonnle Verwaltungen 
'1'1.otz der Organisationsautonomie der Kantone weisen die kantonalen Verwal- 
I iingen eine betfächrliche Ahnlichkeit mit den Venvaltungsstrukturen des Bun- 
tlcs auf (Urio 1986: 109). Allerdings gelten diese Gemeinsamkeiten vor allem 
Iiir die bevökerungsstarken Kantone, während die kleinen Landltantone auf- 
!:rund ihrer begrenzten Fach- und Personalressourcen und ausgeprägten Miliz- 
stiukturen eher einem traditionellen Venvaltungstypus folgen, der von der 
Idandsgemeinde-Kultur geprägt ist (Bochsler et al. 2004, Germann und Weis 
1995, Geser 198 1, Geser und Höpflinger 1977, Linder 2005, Urio 1986). [(Die 
Venvaltungsstrukturen sind in diesen Kantonen weniger ausdifferenziert, die 
Arbeitsteilung ist weniger entwickelt, und es gibt mehr polyvalente Funktionä- 
re» (Germann 1999: 408). Allerdings haben einige dieser Kantone seit Anfang 
der 1990er Jahre ihre Verwaltungsstrukturen durch einen Ausbau des Personals 
angepasst. Gleichzeitig fanden in den letzten Jahren in zahlreichen Kantonen 
Venvaltungsreformen statt, die v.a. durch die Auflösung oder Fusion von De- 
partementen und die Einführung von NPM-Massnahmen gekennzeichnet wa- 
ren (Goumöens 2002, Widmer 2002, Widmer und Rieder 2003, Widiner und 
Rüegg 2005). Im Jahr 2003 zählte die BADAC-Erhebung noch 161 kantonale 
Departemente, womit ihre Anzahl allein im Zeitraum zwischen 1990 und 2003 
um ein knappes Viertel abgenommen hat (Bochsler et al. 2004: 77).' 

Gemäss Felder (1 993: 23) ist die Anzahl der Departemente in einem Kanton 
ein Abbild der Kantonsgrösse, des organisatorischen Entwicldungsstandes der 
Verwaltung und der haupt- bzw. nebenberuflichen Tätigkeit der Regierung. 
Neben der Reduktion der Departemente fand in den Kantonen auch eine Straf- 
fung der Anzahl Ministerien statt (Nuspliger 2000), indem sie der Anzahl der 
Regierungsmitgliedcr angeglichen wurde (vgl. Anhang). Heute verfügen nur 
noch drei Kantone (AR, GE, GL) über mehr Departemente als Regierungsmit- 
glieder. «Die mittleren Kantone (AG, FR, GR, LU, SO, TI) haben in den ver- 
gangenen 20 Jahren die umfangreichsten Reformen aus Sicht der Verwaltungs- 
organisation in Angriff genommen. Mit Ausnal~me von Freiburg haben sich alle 
diese Kantone für das Fünf-Departemente-Modell entschieden)) (Rochsler et al. 
2004: 78). 

Die einem Departemenc unterstellten Venvaltungseinheiten werden in der 
Regel als Ämter oder Abteilungen bezeichnet. Im Gegensatz zu den Departe- 
menten hat sich die Zahl der Ämter in den Kantonen seit Mitte der 1990er 
Jahre erhöht. Allein zwischen 1996 und 2001 ist sie von 1017 auf 1242 
(+22%) gewachsen, wobei die stärkste Zunahme in den beiden Appenzeller 



Halbkaiitonen, Basel-Landschaft, Graubünden, Neuenburg und in St. Gallen 
zu beobaclicen war. Boclisler et al. (2004: 85) kategorisierten die 1242 
Dienststellen in 38 Typen. Deingemäss finden sich die meisten Abteilungen in 
den Bereichen «Allgemeine Verwaltung und Controlling», «Gesundheit und 
Lebensniittelkontrolle», ([Justiz, StraFvollzug, Gefängnisse und Bewährungshilfe» 
und «Bildung». Mit der gestiegenen Zahl von Dienststellen folgen die Kantons- 
venvaltungen der Tendenz der Bundesvenvaltung zu einer grösseren «Leitungs- 
spannen, d.h. einer Erhöhung der Zahl der einem Departement unterstellten 
Abteilungen (Germanii 1999). Allerdings Eällt auf, dass sich die Zahl der Abtei- 
lungen pro Departement nicht nur von Kanton zu Kanton unterscheidet, son- 
dern ebenso innerhalb eines Kantons von Departement zu Departement. Im 
Durchschnitt zählt ein Kanton 48 Abteilungen, wobei der Kanton Genf das 
Maximum an Dienststellen aufweist (81) und die Kantone Tessiii und Obwal- 
den das Minirnu.m (je 21) (Bochsler et al. 2004: 82). 

Eine bedeute~ide Rolle für die kantonalen Venvaltungen spielen die Kom- 
missionen. Uber sie Itaiin nicht nur zusätzliches Fachwissen mobilisiert werden, 
sondern werden auch die organisierten Interessen in den politischen Entschei- 
duiigsprozess eingebunden. Generell kann zwischen internen, ausschliesslich aus 
kaiitonalen Beamten zusamtnengesetzten I<ommissionen und gemischten 
Kommissionen (Beamte, externe Experten) unterschieden werden (Germann 
und Weis 1995; Bochsler et al. 2004). Gemäss BADAC-Erhebung bestanden 
in1 Jahr 2001 rund 2400 ständige und 300 Ad-hoc-Kommissionen. Innerhalb 
von zehn Jahren ist damit die Zahl der Kommissionen von 2000 auf 2700 ange- 
stiegen (Bochsler et al. 2004). Während die grösseren Kantone mehr Koinmis- 
sionen zählen als die kleinen Kantone, haben die Kommissione~l in den bevöl- 
lterungsschwachen Ständen ein relativ grösseres Gewicht gegenüber der 
klassischen Veiwalt~~ng und sind auch Ausdruck der Einflussnahme organisier- 
ter Interessen (Geser 198 1). 

i Tm internationalen Vergleich zeichnct sich die Schweiz durch eine starl<r. 

' Dezentralisierimg der öffentlichen Veiwaltimg und eine grosse Bedeutung dor 

[ kantonalen Ebene mit einem Anteil von 39% aller öffentlichen Bediensteten nlis 

' .  (Linder 2005). Die Zunahme der kantonalen Angestellteil zwischen 1950 un(l 
2000 häng[ dabei stark mit der Ubertragring zusätzlicher Vollzugsauf~aben ; I I I  

! 

die Kantone und mit neuen Ref~rm~rojekten zusammen (Bochsler et al. 2004: 
105). Entsprechend sind die Kantone vom Riickgang des öffentlichen Pei-soii;il~ 
weit weniger betroffen als der Bund mit seinen Regiebetrieben. wobei n~icli i i i  

den Kantonen zahlreiche Venvaltungsreforine~i realisiert wiirdcn (ladiier i i i i t l  

Steines 2005). So wurden zwischen 1990 und 1999 in den I<nntoiicti iiisgc~s:iiiii 
2 470 institutionelle Refoririprojekte g~~ialllt, wovoii knapp dir. I liilfic Vvi.w:il 
j t~n~sreforinen warcii (Widiiici 2002; Widiiicr iirid I<ic-tlci 7OO.5; Witliiit.~. i i i i i l  

Rüegg 2005). Wahrend sich die Kantone Zürich und Genf als besonders re- 
fornifreudig zeigten, waren die Kantone Schaffhausen, Tessin und Wallis in 
ihren Rcformaktivitäteii zurückhaltend. Tm Verlaufe der letzten 20 Jahre ver- 
zeichneten die I~inerscliweizer Kantone das grösste Wachstuin an Icantonalem 
Personal, während die beiden Stadtkantone Basel-Stadt und Genf nach wie vor 
die höchste Venvaltungsdichte aller Kantone aufweisen. Am anderen Ende der 
Skala befinden sich die Kantone Aargriu, Wallis, Solothurn und Schwyz. Be- 
merlteiiswertenveise lassen sich zwischen den lateinischen und den Deutsch- 
Schweizer Kantonen keine signifilaiiten Unterschiede in der Venvaltungsdichte 
und im Aiismass der Venvaltungsreformeri feststellen (Bochsler et al. 2004: 
108ff.; Widmer und Rieder 2003: 205). 

Kantonnle Pnrlnmcnte 
Die heutigen Strukturen der kantonalen Legislativen sind genyäss Blum (1 978: 
13) in erster Linie eine Folge der historischen Umwdzungen des 19. Jahrli~~ii- 
derts, als insbesondere die Regeneration den Prinzipien der Volltssouveräiiität 
und der Parlarnentssuprematie zum Diirchbruch verholfen hat. Ursprünglich 
haccen die ((Grossen Räte» in erster Linie die Funktion, die Entscheidungen der 
Regierungen (d.h. der «Kleinen Rate») besser abzustützen und zu vollziehen. 
Erst später sicherten sich die kantonalen Legislativen ihre Gesetzgebungs- und 
I(ontrollf~~nktionen. Auffallend ist die unterschiedliche Stellurig der I'arlamente 
in den einzelnen Kantonen. Während sich in den lieuen Kantonen des 19. 
Jahrhunderts und in den Stadtkantoneii nach der Zeit der deinokratischen Be- 
wegung annäherungsweise ein Gleichgewicht zwischen Exekutive, Legislative 
und Souverän herausbildete, konnte sich das Parlament in den Laiidsgenieinde- 
Kantonen neben der starken Regierung und der Altcivbiirgerscliaft nie richtig 
ctablieren (Blum 1978; Linder und Hättenscliwiler 1990). 

Ini Vergleich zum Bundesparlamznt verfügen die kantonaleil Parlamente vor 
:illcm aufgi-und von zwei institutionellen Faktoren über eine relativ schwache 
Stellung gegenüber den anderen politischen Akteuren (Bluin 1978; Delley und 
h ie r  1986; Stadlin 1990). So werden einerseits die gesetzgeberischeii Möglich- 
Iwiteri der kantonalen Legislativen durch die aiisgebauteren Mirwirkungsrechte 
~Ics Souveräns beschnitten, andererseits wird die Exek~itive direkt von der wahl- 
I~crcchtigten Bevölkerung gewählt. Damit ist sie vom Parlament unabhängig, 
\vcslialb «klassische» Regierungskrisen nicht eintreten können. Gleichzeitig kann 
tl;is 1)arlainent nicht über seine eigene Auflösung entscheiden und Neuwahlen 
:iiisschrcibcn (Pleiner-Gerster 1990). Gemäss Linder und I-Iättenschwiler (1990: 
107) sind «dic Voll<swalil der Kegierung, das obligatorische Geseaesreferenduin 

\!i<-lc-i. Ii;iiitoiie, tlic (Jffenheir der Volksinitiative für Gesetze und Einzelent- 
.mt.lic.itlc (...) I~;il<cc-)ici.i, wclche die Stelluilg der kantonalen Parlamente relativie- 



ren lind ihre Führungsverantwortlichkeit im Staat seit je begrenzen». Die Walil- 
lcompetenzen der kantonalen Parlamente beschränken sich in der Regel auf dic 
Bestellung des obersten kantonalen Gerichts und in einzelnen Kantonen der 
Deutschschweiz auf die Wahl des Regierungspräsidenten. Im Weiteren sind dic 
kantonalen Parlamente im Gegensatz zu den Regierungen nach wie vor nur 
schwach professionalisiert (Rochsler et al. 2004: 29). 

Bei der Bestellung der kantonalen Legislativen ist das Prinzip der Verhältnis- 
wahl das vorherrschende Wahlsystem (Bochsler et al. 2004; Kölz 1987; L u r ~  
und Strolicnann 1998; Poledna 1988; Vatter 2002; Weibel 1990). So gilt in den 
meisten Kantonen für Wahlkreise mit mehr als einem Mandat das Propor7 
wahlverfahren, was im Grundsatz eine den Wlers tärken der Parteien entsprc 
chende Sitzverteilung nach Anzahl der Listenstirnmen gewährleisten soilte. Ein 
zig in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Graubünden werden dic 
Volksvertreter noch heute ausschliesslich nach dem Mehrheitswahlverfahreii 
gewihlt, wobei auch dort Mehrpersonenwahlkreise bestehen. 1989 beschloss der 
Kanton Uri den Übergang vom Majorz- zum Proporzverfahren, dies allerdings 
nur in den Gemeinden mit drei oder mehr Landratssitzen. Ein gemischtes 
Wahlsystem kennt auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden. 

Wahrend nur die Kantone Tessin und Genf einen kantonalen Einheitswahl- 
kreis bilden, teilen die übrigen Kantone ihr Gebiet in mehrere Wahlkreise ein. 
Allerdings schränken kleine Wahlkreise in den Kantonen der Ost- und Zentral- 
schweiz die Proportionalität stark ein und erschweren den Zutritt für ldeinc 
Parteien. Wahrend Sperrkla~iseln zur Verhinderung der Parteienzersplitter~~n~; 
bis vor wenigen Jahren weder im Tessin noch in der Deutschschweiz bekannt 
gewesen sind, existiert diese institutionelle Regel seit langem in allen franzii- 
sischsprachigen Kantonen mit Ausnahme des Kantons Jura. In diesen IGntoneii 
können Listen, die nicht in1 Minimum eine geforderte Prozentzahl (mischeii 
5% und 10%) der gültig abgegebenen Stimmen in einem Wahlkreis erreicht 
haben, nicht an der Sitzverteilung teilnehmen. Anfang der 1990er Jahre wurdc 
auch im Kanton Basel-Stadt eine Sperrldausel von 5% eingeführt, die in min- 
destens einem Wahlkreis übertroffen werden muss. 

Die Grösse der kantonalen Legislativen schwankt zwischen 49 (Appenzcll 
Innerrhoden) und 200 (Bern bis 2006) Sitzen, wobei in den Kantonen Zug iiii t l  
Appenzell Innerrhoden die Sitzzahl nicht f ~ i c r t  ist, sondern der Bevölkerungs 
ennvicklung angepasst wird (vgl. Anhang). In zahlreichen Kantonen wurdc i i i  

den letzten Jahren eine Verkleinerung der Parlamente beschlossen (AG, BE, BI .. 
LU, SH, SO, VD). Angesichts des niedrigen Professionalisierungsgrades kanio 
naler Parlamente muss sich allerdings erst noch weisen, ob diese Massnahme tlic 

Effizienz und Effektivität parlamentarischer Entscheidfindung erhöht. .Kai1 
tonspolitik auf Legislativebene bleibt in der Schweiz Milizarbeit. Mit Aiisn:iliiiic 

von Tessin, Waadt und Genf tagten die Piirlamente aller Kantone weniger ;ils 
200 Stunden im Jahr und die Entschädigungen entsprechen in den meisten 
Fällen nur einem Bruchteil der 100 Franken pro Stunde, welche die Genfer und 
Tessiner Abgeordneten erhalten» (Bochsler et al. 2004: 45). Grundsätzlich vari- 
iert die Belastung der lrantonale~i Parlamente durch die Gesetzgebungsarbeit 
sehr stark. An der Spitze steht der I h t o n  Genf mit über 200 behandelten Ge- 
setzesvorlagen in1 Jahr 2001, gefolgt von der Waadt. Demgegenüber haben die 
Kantone Graubünden, Schamiauseti, Uri und Aargau im selben Jahr nur ein bis 
drei Gesetze behandelt (Bochsler et al. 2004). 

Auch in Bezug auf die vorberatenden Parla~nentskominissionen bestehen be- 
trächtliche Unterschiede zwischen den Kantonen (Heierli 2000). So variiert die 
Zahl der ständigen Parlarnentskom~nissionen zwischen drei (Bern, Zug, Appen- 
zell Ausserrhoden) und 24 (Genf), wobei die Hälfte der Kantone zwischen fimf 
und neun ständige Kommissionen aufiveist. Einzig in den Kantonen Aargau, 
Basel-Landschaft, Zürich, teilweise auch Basel-Stadt und Genf decken diese 
bedeutende Themen kantonaler Gesetzgebung ab (Bochsler et al. 2004: 44). 
Grosse Unterschiede existieren zudem bei der Anzahl der Ad-hoc-Ausschüsse, 
die zwischen O (Appenzell Innerrhoden und Luzern) und 405 (Waadt) inner- 
halb einer Legislaturperiode schwankt (Heierli 2000: 32). Auch bei den Zu- 
ständigkeitsbereicheii und Kompetenzen der Parlamentskommissione~~ bestehen 
grosse Differenzen, wobei generell die Komnlissionsrechte nicht sehr stark aus- 

0 der Parlaments- gebaut sind. Insgesamt kann die relativ schwache Stellun, 
komniissionen als ein Spiegelbild der allgemeinen Schwäche der kantonalen 
Parlamente gegenüber der Regierung betrachtet werden. 

Die kantonalen Parlarnentswahlen zeichnen sich seit den 1990er Jahren 
durch den Siegeszug der SVP und einen leichten Aufkartstrend der SP aus 
(Bochsler et al. 2004; Ladner 2004a; Vatter 2002). Wahrend innerhalb des 
bürgerlichen Lagers vor allem die rechtsbürgerliche SVP auf Kosten der CVP 
und FDP zulegte, gewann innerhalb des Rot-Grün-Lagers die SP zi~nächst zu- 
lasten der Grünen, wobei in neuester Zeit die Grünen zu den Gewinnern kan- 
tonaler Parlamentswahlen zählen. Damit setzte sich in den letzten Jahren der 
langsame Erosionsprozess bei den beiden grossen bürgerlichen Regieruiigspar- 
teien CVP und FDP fort, die ihre Positionen als stärkste Parteien bei kantona- 
len Parlamentswahlen an die SVP und SP abtreten mussten. Die Frauenreprä- 
sentation in den kantonalen Parlamenteri hat seit den 1970er Jahren stetig 
zugenommen, befindet sich aber immer noch auf einem niedrigen Niveau: 
Betrug der Frauenanteil zwischen 1972 und 1975 erst 696, stieg er Mitte der 
1980er Jahre auf 12% und erreichte Anfang der 1990er Jahre die 20%- 
Schwelle. Heute liegt der Fraueiianteil in den Kantonsparlamenten bei knapp 
25% (Seitz und Schneider 2004). 



Kdntonnle Pa fleiensystme 
Generell zeichnen sich die kantonalen Parteiensysteme im 20. Jahrhundert 
durch eine grosse Vielfalt und Unterschiedlichkeit aus (Blum 1978; Gruner 
1977; Iclöti 1998; Kriesi 1998; Ladner 2003, 2004a; Vatter 2002). So finden 
sich in den Kantonen sowohl bipolare Zweiparteiensyste~ne, gemässigte Drei- 
parteiensysteme als auch ausgeprägte Multiparteiensysteme nebeneinander. In 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stieg der Konflikt zwischen Arbeiter- 
schaft und Bürgert~ml vornehmlich in den besonders stark von der Industriali- 
sierung und Modernisierung betroffenen Kantonen zur wichtigsten Spann~ings- 
linie auf, wahrend in den katholischen Kantonen die kulturhistorischen Gegen- 
sätze zwischen Liberalen und Konservativen weiterhin dominierten. Noch bis 
weit ins 20. Jahrhundert hinein wiesen die katholischen Landkantone ein mehr 
oder weniger hegemoniales, meist von konseivativen Parteien doniiniertes 
Zweiparteiensystem auf, welches in offensichtlichem Zusammenhang mit den 
uniformen konfessionellen, sprachlichen und sozio-ökonomischen Strukturen 
stand. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war durch eine zunehmende 
Fragmentierung und Volatilität kantoiialer Parteiensysterne und dem vorüber- 
gehenden Auftreten von Meinen Parteien (POCH, LdU, Repiiblilraner, NA) 
geprägt. Dabei ging aber die Zersplitterung der Parteiensysteine in den ldeinen 
Agrarkantonen generell langsainer vonstatten als in den bevölkerungsstarken 
Kantonen. Zudem zeigte sich, dass kantonale Parteiensysteme mit einein niedri- 
gen Fraktionalisieruiigsgrad in der Regel nicht nur einen geringen Anteil an 
Linksparteien aufwiesen, sondern bis in die jüngere Zeit im Spannungsfeld 
zwischen liberalen und konservativen Parteien standen. Schliesslicli überlagerten 
sich in den Kantonen mit einem mittleren Fraktionalisierungsgrad oft verschie- 
dene Spannunglinien. So wurden diese Stände entweder durch die bürgerlich- 
bäuerlichen Auseinandersetzungen zwischen den Freisinnigen und der späteren 
SVP während des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts geprägt oder beherberg- 
ten als grössere Stadt-Land-Kantone gleichzeitig Links-Rechts-Konflikte in den 
urbanen Gebieten und katholisch-liberale Spannungen in den ländlichen Rau- 
lnen. 

Der Aufstieg der S V  in zahlreichen Kantonen seit den 1990er Jahren steht 
im Zeichen des sozialen Wandels uiid dem Entstehen einer neuen Konfliktlinic 
z\visclien Befiirwortern und Gegnern einer Öffnung des Landes gegenüber Eu- 
ropa (IGiesi et al. 2005; Sciarini et al. 2003). Der ehemals protestantischen 
Deutschschweizerpartei ist es mit einer konsequenten Bewirtscliaft~ing diesci 
neuen Konfliktlinie im Verlauf weniger Jahren gelungen, auch in Icatliolischcii 
und französischsprachigen ICamonen die Gegner einer aussenpolitischcn Off- 
nung zu sammeln und zu einer der stärksten Parteien aufi~istei~en (Icriesi ct nl. 

2005). 

Die älteren Versuche zur Typologisierurig kantonaler Parteiensysteme (Gru- 
ner 1977; Blurn 1978; Fagagnini 1978) stiitzen sich auf die Zahl und Stärke der 
Parteien ab und beschreiben damit v.a. die Art des Parteieriwettbewerbs. Neuere 
Typologien (Kloti 1998; Kriesi 1998; Ladner 2004a, 2004b; Vatter 2002) be- 
rücl<sichtigen darüber hinaus auch die den Parteiensystemen zugrunde liegen- 
den Konfliktstrukturen. Die neuesten und anhand der Anzahl verwendeter 
Merkniale iunfassendsten Typologien kantonaler Parteiensysteme bilden dieje- 
nigen von Ladner (2004a, 2004b) und Vatter (2002). Letzterer differenziert fiir 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen einem hegemonialen Zweipar- 
teiensyscem niit niedriger Fraktionalisierung, schwacher Polarisierung, geringer 
Volatilität und einem niedrigen Anteil linker Parteien, bei den1 nach wie vor der 
liberal-konservative Konflikt dominiert (OW, NW, SZ, UR, LU, %G, VS), 
einem gemässigten Drei- bis Vierparteiensyste~n mit mittlerer Fraktio~ialisieru~~g 
und einem durchschi~ittlichen Anteil linker Parteien, bei dem in der Regel ver- 
schiedene Spai-inimgslinien eine Iiolle spielen (SG, TI, GL, SO, FR, GR, BE, 
JU, VD), und einem ausgeprägten Mehrparteierisystem mit starker Fralrtionali- 
sier~ing, hoher Volatilität lind einem überdurchschnittlichen Anteil li~ilter Par- 
teien, bei dein der Links-Rechts-Konflikt dominiert (AG, BS, BL, GE, NE, SH, 
TG, ZH). 

Ladners Typologie (2004a, 2004b) der I<antonale~i Parteienlandschaften iin- 
tersclieidet für die leuten drei Jahrzehnte vier Typen. Sie differenziert zwischen 
einem Vielparteiensystem niit eincr starken Linken (BS, GE), eineni rechts- 
polarisierten Mehrparteiensystem der nichtkatholischen Kantone, einen1 links- 
zentrierten Mehrparteiensystern mit mehrheitlich lateinischen Kantonen und 
eineni rechtspositionierten Zweieinhalbparteiensysteni in den Irinerschweizer 
Kantonen, wobei Ladner für die neueste Zeit v.a. beim letztgenannten Typ eine 
Ausweitung des Parteienangebots und eine Intensivierung des Parteienwettbe- 
werbs feststellt. Zudem weist er darauf hin, dass sich im Verlauf der letzten 
Jahrzehnte die kantonalen Parteiensysteme, insbesoiidere bezüglich ihrer funlti- 
onalen Systernmerkmale, einander angeglichen liaben. 

Enipirisclie Untersuchungeri zu den Bestimmuiigsgründen für die uiiter- 
schiedliche kantonale Parteienvielfalt kommen zum Ergebnis, dass sich die Zahl 
der Parteien in den Kantonen am besten durch den Grad konfessioiieller Hete- 
rogenität und die durclischnittliche Wahlkreisgrösse erldären lässt (Vatter 
19986, 2003). Neben soziokult~uellen und institutionellen Differenzen spiegelt 
die unterschiedliche parteipolitische Fraginentierung aber auch den unterschied- 
lichen Grad sozio-ökonomischer Modernisierung der lcantonalen Demokratien 
wider. Entsprechend unterschiedlich ist die Ausrichtung des Parteienwettbe- 
werbs. Schliesslicli hat die zunehmende Parteienzersplitterung in den Kantonen 
xii einer Schwächung des I~onkordanzmodells beigetragen und gleichzeitig den 



häufigeren Gebrauch der direkten Demoluatie gefördert (Ladner und Riiii it l l<.  

1999). 

Direkte Demokratie in den Ihntonen 
1 Auf kantonaler Ebene sind die direkt demokratische^^ Rechte der Bürger stärl<ci 
1 ausgebaut als auf Bundesebene. So bestehen in den Kantonen nicht nur dic 

Verfassungsinitiative und das (fakultative oder obligatorische) Gesetzesreferen- 

I 
dum, sondern auch die Gesetzesinitiative und das Finanzreferendum (Lindcr 
2005; Lutz und Strohmann 1998; Stutzer 1999; Trechsel 2000; Trechsel und 

' Serdült 1999; Vatter 2002). Neben dem Finanzreferendum (Monnier 1996) 
kennen zahlreiche Kantone zudem noch weitere Formen des Referendums wic 
das Verwaltungs-, Staatsvertrags- und Konkordatsreferendum sowie Referenden 

: zur Festlegung von Stellungnahmen der Stände bei Vernehmlassungen des 
i Bundes und zur Auslösung des Kantonsreferendums. In verschiedenen Kanto- 

nen bestehen schliesslich noch weitere Initiativfortnen wie die Staatsvertrags- 
und die Verwaltungsinitiative. Tabelle 1 (auf der folgenden Seite) gibt eine 
allgemeine Übersicht über die wichtigsten Volksrechte in den Kantonen. 

Generell lässt sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts eine kontinuierliche Zu- 
nahme direktdemokratischer Auseinandersetzungen in den Kantonen beobach- 

, ten, die bis Anfang der 1980er Jahre andauerte (Trechsel 2000; Vatter 2002). 
Allein zwischen 1960 und 1980 verdoppelte sich in einzelnen Ständen die Zahl 
kantonaler Volksabstimmungen. Seither stagniert sie auf hohem Niveau. Bei 
über der Hälfte aller kantonalen Referendumsabstimmungen handelt es sich um 
Vorlagen auf Gesetzesstufe, während das fakultative Finanzreferendum nur ein 
gutes Drittel und das fakultative Veiwaltungsreferendum weniger als 10% der 
Fälle ausmachen. Noch eindeutiger ist die Zuordnung der kantonalen Volksini- 
tiativen zu den einzelnen Normenstufen. So handelt es sich bei zwei Drittel aller 
Falle um Gesetzesinitiativen und nur bei einem knappen Viertel um Initiativen 
auf Verfassui~gsstufe. Standes- und Verwaltungsinitiativen machen weniger als 
10% aIler kantonalen Volksinitiativen aus (Trechsel 2000). 

1 1: Ubersicht i i b ~ r  die wichtigsten Volksrcchte in den Knntonen (Stand 
2005) 

Kaii- Verfassungs- Gesetzes- Finanz- Verfassungs- Gesetzes- Initiative zur 
toii referendum referendum referenduni initiative ini~iative Auslösung 

einer Staiides- 
initiative 

AG 0 OIF F Ja Ja 
AR 0 OIF 0 Ja Ja 
Al 0 OIF OIF b Ja 
BL 0 OIF F Ja Ja 
RS 0 F F Ja Ja 
RE O F F Ja Ja  
FR 0 F 01  F Ja Ja 
GE 0 F F Ja Ja 
GL 0 0 0 Ja Ja 
GR 0 OIF OIF Ja Ja 
J'-' 0 F OIF Ja Ja V 

I ,U 0 F OIF Ja Ja V 
NE 0 F 0 Ja Ja 
NW 0 F 011; Ja Ja 
O\V 0 OIF OIF Ja Ja V 
SG 0 F OIF Ja Ja 
SH 0 OIF OIF Ja Ja V 
SZ 0 OIF 0 Ja Ja 
SO 0 OIF OIF Ja  Ja V 
TG 0 F OIF Ja Ja V 
TI 0 F F 12 Ja 
UR 0 Oll? OIF Ja Ja V 
VS 0 F F Ja Ja 
VD 0 F o Ja Ja V 
ZG 0 F 0 Ja Ja V 
%H 0 0 OIF Ja Ja V 

Llre?zde: F: faliiiltativ; 0 :  ~bli~arorisch; V: Volk. 

Q~rellen: Linder 2005, 1 . u ~  und Strohmann 1998, Treclisel urid Serdülr 1999, Vatrer 2002, 
eigcne Aktualisierungen. 

Im Zentrum der Volltsinitiativeii und fakultativen Referenden standen in den 1 d 

Kantonen vor allem drei Politiltfelder: Staatsordnung und Deniokratie, E-nanz- 
undjnsbesondere Stcuerpolitik sowie das Sozial- lind Gesundlieitswesen. Das 

I 4  

quantitativ wichtigste Themengebiet bildete die Reform und v.a. die Auswei- 
tung demokratischer MitWirkungsrechte. Standen iin 19. Jahrhundert noch die 
Koiiso1idieru1-i~ und der leichtere Zugang zu den direktdemokratisclien Institu- 
tionell im Zentrum, so riickten zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den zahlrei- 
chen Proporzinitiativen die Änderung des Wahlverfahrens von Parlament, Re- 
gierung und weiteren Behörden sowie die Wahlkreisreformeii in den 
Mittelpunkt (Kölz 1992; Vatter 2002). Darauf folgten in verschiedenen Kanto- 
nen mehrere, zunächst erfolglose Anläufe zur Einfuhruiig des Frauen- und 



später des Ausländerstin~mrechts. Schliesslich spielten in der zweite11 l-iäll-ic. C I ( % \  
20. Jahrhunderts mit dem Ausbau des Finanz- und Venvaltungsrefcrei~cl~iiiis 
und der geforderten Mitwirkung der Bevölkerung beim Bau grossei Iiifrastriil~. 
niranlagen (z.B. Kernluaherlte) die materielle Erweiterung der Vollcsreclict~ 
eine wichtige Rolle. Insgesamt zeigt sich, dass die direkte Demoll-atie gerade ziir 
Reform und zum Ausbau ihrer selbst eingesetzt wird und damit einen wesentli- 
chen Einfluss auf die grundlegende Ausgestaltung der kantonalen Demokratieii 
und auf die sich wandelnden IGäfteverhältnisse zwischen den einzelnen Gewal- 
ten ausübt. 

Der Wandel der kantonalen Abstimmungsthemen im Verlaufe des 20. Jahr- 
hunderts ist auch Ausdruck eines übergeordneten politischen Paradigmen- 
weclisels (Epple 1997; Vatter 2002): Je urbaner und moderner die sozialen 
Strukturen sind und je fortgeschrittener der wirtschaftliche Bntwicklunggrad 
eines Kantons ist, um so rascher verdrängen gegen Mitte des 20. Jahrhunderts 
Fragen der ökonomischen Ressourcenverteilung (Verteilungsparadigma) The- 
men der politischen Machtzuweisung (Herrschaftsparadigma). Im letzten Drit- 
tel des 20. Jahrhunderts werden diese beiden Paradigmen wiederum durch di- 
rektdemokratische Auseinandersetzungen über die Art und Weise der Wachs- 
tunisbewältigung in den Schatten gestellt. Während sozialpolitiscli.e Vorlagen, 
die zum Ausbau des Wohlfahrtsstaates fiihrten, in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts noch stark umstritten waren, fanden sie nach dem Zweiten Welt- 
krieg breite Zustimmurig. Erst mit der Wirtschaftskrise der 1970er Jahre endet 
der sozialpolitische Konsens. Von diesem Zeitpunkt an rückten v.a. in den 
urbanen Deutschschweizer Kantonen umweltpolitische Vorlagen verstärkt in 
den Mittelpunkt. Dies trifft weniger für die lateinischen Kantone zu, in denen 
Initiativen und Referenden v.a. für Reformen in der Sozial- und Finanzpolitik 
eingesetzt wurden. Wiederum anders sieht es in den ländlichen Kantonen aus: 
Erstens spielen in diesen Gesellschaften herrschafisbezogene Vorlagen (d.11. der 
Ausbau der demokratischen Rechte) noch bis weit in die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts hiilein eine wichtige Rolle, zweitens sind verteilungspolitische 
Vorlagen aufgrund der relativen Schwäche der Linksparteien generell von gerin- 
gerer Bedeutung und drittens fehlen ökologische Themen bis zu Beginn der 
1980er Jahre noch fast vollständig. 

Ein Blick auf die Then1ensc.hwerpunkte der neuesten Zeit zeigt, dass ökolo- 
gische Anliegen iin Verlaufe der 1990er Jahre deutlich an Bedeutung eingebüsst 
haben. Stark zugenommen haben dagegen wirtschafts- und migrationspolitische 
Vorlagen. Das Ausmass der Liberalisierung kantonaler Ökonomien wie der 
Umgang mit der ausländischen Bevöllterung sind neue Themenschwerpunlrte 
der kantonalen Volksbegehren. Ini Vergleich zu den 1980er Jahren hat die di- 
rektdemokratische Auseinandersetzung in den 1990er Jahren ihren Fokus von 

11, I (")l<ologicclcb;itte zu den neuen Konflikten zwischen marlctwirtschaftlicli- 
l I I ~ . i ~ . i l ~ . i i  L I  iid I<or~servativ-intementionistischen Kräften verlagert. Mit der Ak- 
. t , i i i  v(~i.scliichung zwischen den einzelnen Politikfeldern, dem steigenden Anteil 

\ I  , I I  Ililiiilcn~iveii Referenden im Vergleich zu Volksinitiativen und der Abnahme 
I 1 4  ".I i~~:~vririlistiscIier Forderungen hat die direktdemokratische Debatte in den 
I. ..iiiioiicn in1 Vergleich zu früheren Jahrzehnten an n~aterialistischen und behar- 
i ~'iitlcii Zügeii gewonnen. 

(;ei~erell zeigt sich, dass je nach Politikfeld unterschiedliche Erfolgschancen 
I i i i ,  I<;intonale Volltsbegelireil bestehen (Moser 1987b; Trechsel 2000; Vatter 
.)OOL). ~älirei;d solche zu staatspolitischen und ökonomischen Kernthemen, 
iiishcsoiidere zu Reformen zentraler Bürgerrechte und -pflichten mit direkten 
iiiid kurzfristigen Konsequenzeii für den einzelnen Bürger (wie die Mitsprache 
1)c.i Wahlen und Abstimmurigeii und Steuerfragen) zwar untei:schiedliche, insge- 
s:init aber die höchsten Erfolgsraten aufweisen, stossen mittel- und langfristig 
;iiisgerichtete Reformanliegen zu kulturellen Raiidthemen und zugunsteli von 
Minderheiten (2.B. ICulturschaffcnde, Ausländer) generell auf eine breite Ableh- 
iiiing bei der Stimmbütgerschaft. 

Es sind vor allem die linken Parteien, allen voran die SP, die mittels Initiati- 
ven und Refereden ausserparlamentarischen Druck auf den politischen Ent- 
scheidungsprozess in den Kantonen ausciben (Vatter 2002). So stammen rund 
(;O% aller Volksbegehren aus dein rot-grünen Lager. Allerdings steht die Nut- 
zung der Volksrechte durch die politische Linke in einem Missverliältnis zu 
ilirem Abstirnmuiigserfolg. Während linke und grüne Parteien in knapp zwei 
Drittel d.er Fälle zu den Verlierern an der Urne gehören, stehen die hürgerliclien 
Regierungsparteien bei zwei von drei Vorlagen auf der Gewinnerseite. Die Nut- 
zung der Volksrechte v.a. durch rot-grüne Minderheitsparteien steht damit in 
einen1 fortlaufenden Spannungsverhältnis zum Abstiinmuiigsergebnis, das 
mehrheitlich im Sinne der bürgerlichen Mehrheitsparteien ausfällt. Während 
hauptsächlich die links-ökologische Seite des Parteien- und Verbandsspektrums 
h r  den aktiven Gebrauch der Volksrechte in den Kantonen verantwortlich 
zeichnet, gewinnt schliesslich die bürgerliche Mehrheit die direktdemokratische 
Ausmarcliun.g, was wiederum die rot-grüne Seite dazu bewegt, mittels eigener 
Volksbegehren neue Vorschläge in den demokratischen Entscheidungsprozess 
einzuspeisen (Vatter 2002). 

Empirische Analysen zu den über 2000 kantonalen Abstimmungen der 
1980er und 1990er Jahre rnaclien deutlich, dass Volksbegehren, insbesondere 
Volksinitiativen, in den Kantonen eine höhere Erfolgschance aufweisen als auf 
Bundesebene (Trechsel 2000; Vatter 2002). Vier Zahlen mögen dies illustrie- 
ren: Im Durchschnitt finden jede vierte Initiative und jedes zweite fak~dcative 
Referendumsbegehren eine Mehrheit in der Stimmbürgerschaft. Obligatori- 



später des Ausläiiderstiiniiireclits. Schlicsslich spicltcn in clcr zweiicn I-I:illicb <Ir\ 

20. Jahrhunderts mit dem Ausbau des Finaiiz- lind Venvaltungsrcfcre11ci11111\ 
und der geforderten Mitwirkung der Bevölkerung beim Bau grosser Infrasrr~ili- 
turanlagen (2.B. Kernkrafnverlte) die materielle Erweiterung der Volksrcchtc. 
eine wichtige Rolle. Insgesamt zeigt sich, dass die direkte Demokratie gerride ziii 
Reform und zum Ausbau ihrer selbst eingesetzt wird und damit einen wesentli- 
chen Einfluss auf die grundlegende Ausgestaltung der kantonalen Demoluatien 
und auf die sich wandelnden IGäfteverhältnisse zwischen den einzelnen Gcwal- 
ten ausubt. 

Der Wandel der kantonalen Abstimmiingsthemen irn Verlaufe des 20. Jahr- 
hunderts ist auch Ausdruck eines übergeordneten politischen Paradigmen- 
wechsels (Epple 1997; Vatter 2002): Je urbaner und moderner die sozialen 
Strukturen sind und je fortgeschrittener der wirtschaftliche Ennvicklungsgrad 
eines Kantons ist, um so rascher verdrängen gegen Mitte des 20. Jahrhunderts 
Fragen der ö lo~~on~ischen  Ressourcenverteilung (Verteilungsparadigma) The- 
men der politischen Machtzii~veisung (Herrschaftsparadigma). Im letzten Drit- 
tel des 20. Jahrhunderts werden diese beiden Paradigmen wiederum durch di- 
relrtdemokratische Auseinandersetzungen über die Art und Weise der Wachs- 
tumsbewältigung in den Schatten gestellt. Während sozialpolitische Vorlageil, 
die zum Ausbau des Wohlf<ahrtsstaates führten, in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts noch stark umstritten waren, fanden sie nach dcrn Zweiten Welt- 
lu-ieg breite Zustimmung. Erst mit der Wirtschaftskrise der 1970er Jahre endet 
der sozialpolitische Konsens. Von diesem Zeitpunkt an rückten v.a. in den 
urbanen Deutschschweizer Kantonen ~unweltpolitische Vorlagen verstärkt in 
den Mittelpunkt. Dies triffi weniger für die lateinischen Kantone zu, in denen 
Initiativen und Referenden v.a. fiir Reformen in der Sozial- und Finanzpolitil< 
eingesetzt wurden. Wiederum anders sieht es in den ländlichen Kantonen aus: 
Erstens spielen in diesen Gesellschaften herrschrihsbezogene Vorlagen (d.11. der 
Ausbau der demokratischen Rechte) noch bis weit in die zweite Hälfic des 20. 
Jahrhunderts hinein eine wichtige Rolle, zweitens sind verteilungspolitische 
Vorlagen aufgrund der relativen Schwäche der Linksparteien generell von gerin- 
gerer Bedeutung und drittens fehlen ökologische Themen bis zu Beginn der 
1980er Jahre noch fast vollständig. 

Ein Blick auf die Themenschwerpunkte der neuesten Zeit zeigt, dass ökolo- 
gische Anliegen im Verlaufe der 1990er Jahre deutlich an Bedeutung eingebüsst . 
haben. Stark zugenommen haben dagegen wirtschahs- und migrationspolitische 
Vorlagen. Das Ausmass der 1,iberalisierung kantonaler Ökonomien wie der 
Umgang mit der ausländischen Bevöllterung sind neue Themenschwerpunlrte 
der kantonalen Volltsbegehren. Im Vergleich zu den 1980er Jahren hat die di- 
rektdemokratische Auseinandersetzung in den 1990er Jahren ihren Fokus von 

t11 .1  Ol<ologiedebatte zu den neuen Konflikten zwischen marltwirtschaftlicli- 
lil ~ , l , : i l c . i i  lind Iconservativ-interventionistischen Kräften verlagert. Mit der Ak- 
~i~iiivcrscliiebuiig zwischen den einzelnen Politikfeldern, dem steigenden Anteil 
\ , o i i  Ilikiilutiven Referenden im Vergleich zu Volltsinitiativen und der Abnahme 
I U )SI tnaterialistischer Forderungen hat die direktdemokratische Debatte in den 
li:iitronen im Vergleich zu fniheren Jahrzehnten an materialistischen und behar- 
I c.iitlcn Zügen gewonnen. 

(.;enerell zeigt sich, dass je nach Politikfeld unterschiedliche Erfolgschancen 
I'iir I~intonale Volltsbegehreil bestehen (Moser 1987b; Trechsel 2000; Vatter 
, !()()L).  während solche zu staatspolitischen und ökonomischen Kernthemen, 
iiisbesondere zu Reformen zentraler Bürgerrechte und -pflichten mit direkten 
lind kurzfristigen Konsequenzen fur den einzelnen Bürger (wie die Mitsprache 
Iwi Wahlen und Abstimmungen und Steuerfragen) zwar unterschiedliche, insge- 
s;imt aber die höchsten, Erfolgsraten aufweisen, stossen inittel- und langfristig 
;iiisgerichtete Reformanliegen zu ltulturellen Raildthenien und zugunsten von 
Minderheiten (z.B. Kulturschafferide, Ausländer) generell auf eine breite Ableh- 
nung bei der Stimmbürgenchafi. 

Es sind vor allem die linken Parteien, allen voran die SP, die mittels Initiati- 
ven und Referenden ausserparlarnentarischen Druck auf den politischen Ent- 
scheidu~i~sprozess in den Kantonen ausüben (Vatter 2002). So stammen rund 
60% aller Volksbegehren aus dein rot-grünen Lager. Allerdings steht die Nut- 
zung der Volksrechte durch die politische Linke in einen1 Missverhältnis zu 
ihrem Abstimm~iigserfol~. Wahrend linke und grüne Parteien in knapp zwei 
Drittel der Fälle zu den Verlierern an der Urne gehören, stehen die bürgerlichen 
Regierungsparteien bei zwei von drei Vorlagen auf der Gewinnerseite. Die Nut- 
zung der Volksrechte v.a. durch rot-grüne Minderheitsparteieri steht damit in 
einem fordaufenden Spannungsverhältnis zum Abstimmungsergebnis, das 
mehrheitlich im Sinne der bürgerlichen Mehrheicsparteieri ausfällt. Während 
hauptsächlich die links-ökologische Seite des Parteien- und. Verbandsspektrums 
Kir den aktiven Gebrauch der Volksrechte in den Kantonen verantwortlich 
zeichnet, gewinnt schliesslich die bürgerliche Mehrheit die direktdemokratische 
A~~smarcliung, was wiederum die rot-grüne Seite dazu bewegt, mittels eigener 
Volksbegehren neue Vorschläge in den demokratischen Entscheidungsprozess 
einzuspeisen (Vatter 2002). 

Empirische Analysen zu den über 2000 ltantonalen Abstimmungen der 
1980er und 1990er Jahre machen deutlich, dass Volksbegehren, insbesondere 
Volksinitiativen, in den Kantonen eine höhere Erfolgschance aufweisen als auf 
Bundesebene (Trechsel 2000; Vatter 2002). Vier Zahlen mögen dies ill~istrie- 
ren: In1 Durchschnitt finden jede vierte Initiative und jedes zweite fakultative 
Referendumsbegehren eine Mehrheit in der Stimmbürgerschaft. Obligatori- 



schen Referendum~vorla~en stimmt der kantonale Souverän in neun von zehn 
Fällen zu, und insgesamt, über alle Vorlagen hinweg betrachtet, stimmen die 
Meinungen von Regierungs- und Volksmehrheit in rund vier von fünf Urnen- 
gängen überein. 

In Bezug auf die Häufigkeit der Abstimmungen finden sich beträchtliche 
Unterschiede zwischen den Kantonen. So wurden die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger der Kantone Zürich, Basel-Landschaft, Solothurn, Schaffhausen 
und Bern in den letzten Jahizehnten am häufigsten an die Urne gerufen, umge- 
kehrt trifft dies fiir diejenigen von Luzern, Waadt, Freiburg, Tessin und Jura am 
wenigsten zu. Empirische Analysen zum unterschiedlichen Gebrauch der direk- 
ten Demokratie in den Kantonen machen deutlich, dass institutionelle Hürden 
(Anzahl erforderlicher Unterschriften, Sammelfristen) kaum einen Einfluss auf 
die Anzahl Abstimmungen in den Kantonen ausüben (Barankay et al. 2003; 
Trechsel 2000; Vatter 2000). Als geeignetere Erldärungsfaktoren für die kanto- 
nalen Unterschiede erweisen sich soziostrultturelle Merkmale (Bevölkerungs- 
grösse, Urbanisierungsgrad) und politische Charakteristika (Stärke der Regie- 
rungskoalition, Gemeindeautonomie). 

3 Die Staatstätigkeit der Kantone 

Die Az&abenentwicklung u n d  -verteilung zwischen Bund  u n d  Kantonen 
Wahrend im 19. Jahrhundert dem Bund nur minimale Kompetenzen zugewie- 
sen wurden (v.a. Zoll, Post, Währung, Armee, Aussenpolitil) und die Entwick- 
lung zu Beginn des 20. Jahrhunderts iin Schatten der Realisierung von bereits 
dem Bund zugewiesenen Aufgaben wie der Verstaatlichung der Eisenbahnen, 
der Zentralisierung des Militärwesens und der Rechtsvereinheitlichung (Zivil- 
recht 191 4, Strafrecht 1937) stand, fuhrte die fortschreitende Industrialisierung 
und Urbanisierung seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem kontinuierlichen Aus- 
bau des Interventions- und Leistungsstaates (Fagagnini 1991: 46). 

Waren bis zum Zweiten Weltkrieg v.a. die ordnenden Funktionen des Bun- 
des entscheidend (Rechtsvereinheitlichung, Schaffung eines gemeinsamen Wirt- 
schaftsraumes), spielten in der Nachkriegszeit die leistenden und gestaltenden 
Bundesaufgaben eine wichtige Rolle (2.B. AHV, IV). Von ordnungspolitischer 
Bedeutung war 1947 die Verabschiedung der Wirtschaftsartikel, welche den1 
Bund breite Kompetenzen iin Bereich der Wirtschafispolitilt übertrugen, wiili- 

' 

rend für die Kantone v.a. noch die wirt~chafts~olizeilichen Tätigkeiten und Jic 

von der Verfassung zugewiesenen Aufgaben blieben (Fagagnini 1991: 48). Aiicli 
in der Sozialpolitik überlagerte der Bund in der zweiten Hiilfte des 20. J:iIirIiiiii 
dern die Tätigkeiten der Kantone, die in ihrer Aufgabe der Armcnfiii.wr!;e ii:ic li 

und nach entlastet wurden. Das breite Wachstiim ;iii~~nl~~iirclc~v~i~i~cr Vci.lli\ 

sungsänderungen zugunsten des Bundes erfolgte damit vor allem nach 1947. 
I<ennzeichnend fur die Nachkriegszeit war dabei, dass ail die Stelle der Zuord- 
nung ganzer Aufgabengebiete an eine Ebene differenzierte Zuordnungsmodi 
traten, wobei allerdings keine eigentlichen Gemeinschaftsaufgaben bundes- 
republikanischer Prägung geschaffen wurden (Fagagnini 199 1 : 49). 

In der Infrastriikturpolitik bildeten die wichtigsten Bereiche der Übertra- 
gung von Kompetenzen an den Bund die Energie (Atomkraft 1958, Energie 
1990), der Nationalstrassenbau (1958), die Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung (1973) und der Bau der Neat (1992). Verstärkt leistende und för- 
dernde Tätigkeiten iibernalun der Bund erst Ende der 1950er Jahre (2.B. Nati- 
onalstrassenbau, Wohnungwesen, ALV) und gestalterische insbesondere mit 
der RauinPlanung seit den 1970er Jahren. Eine direkte Folge des immer grösser 
werdenden Kreises an Bundesaufgaben war die verstärkte Ubernahine des Voll- 
zugs durch die Kantone. Im Gegensatz zu den USA verfügt der Bund bekannt- 
lich über keine eigenen Vollziehungsbeamten. Die zahlreichen und ain Einzel- 
E111 orientierten Verfassungsrevisionen verdichteten somit das Verbundsystem 
iind hhrten zum heute bekannten ltooperativen Föderalisnlus bzw. zur Politik- 
verflechtung mit dem Problem fehlender Verannvortlichlteiten (Fagagnini 
1091: 55), welches erst seit neuestem mit dern Neuen Finanzausgleich (NFA) 
lind der damit verknüpften Entflechtung einzelner Aufgabenbereiche gelockert 
wurde. 

Die Entwicklung der Bundesaufgaben im Verlaufe des 20 Jahrhunderts 
kiinnte zur Annal~me einer starken Zentralisieruilg verleiten. Tabelle 2 gibt 
cbiiien Überblick über die finanzielle Aufgabenverteilung zwischen Bund, Kan- 
ioncn und Gemeinden und macht deutlich, dass die Schweiz iin internationalen 
Vergleich über nach wie vor dezentrale Aufgabenstrultturen verfügt. Der Ver- 
l:lcich der drei Stufen zeigt insbesondere auf, dass jede Staatsebene eigene 
S~liwerpu.~lltte in der Staatstätigkeit besitzt. Wahrend der Bund v.a. für die 
Aiissen-, Verteidigungs- und Wirtschakspolitilt sowie die Verkehrs- und Sozial- 
~'olitik zuständig ist, bilden die klassischen Domänen der kantonalen Staatstä- 
iiglteit die öffentliche Sicherheit (Justiz und Polizei), die Bildungspolitik und 
tl;is Gesundheitswesen sowie die eigenen Finanzen und Steuern. Das Bildungs- 
i i i i t l  Gesundheitswesen bilden heute auch die wi.chtigsten Tätigkeitsfelder des 
iifintlichen Dienstes in den Kantonen (Bochsler et al. 20U4: 127). Die Ge- 
iiicindeil sind schliesslich v.a. im Fürsorgewesen, im Umweltschutz und in den 
I~crcichen Kultur, Freizeit und Sport alttiv. 



Tabelle 2: Finanzielle Az&abenverteibing zwischen Bund, bntonen i~nd  Ge- 
meinden (2000); in % 

Bereich Bund Kantone Gemeinden Total 

Inrernat. Bniehunoen 100 - 100% " 
Verteidigung 
Landwirtschaft 
Wirtschaft 
Verkehr 
Sozial\~ersicherungen 

Justiz und Polizei 
Gesundheit 
Bildung 

Ausgabentätigkeit der, Kantone. Je höher die institutionalisierren Barrieren zur 
I:rgreifiing eines Finanzreferendums sind und. je seltener es tatsächlich ergriffen 
wird, uinso höher fallen die öffentlichen Ausgaben (Staats-, Sozial- und Verwal- 
i-iingsausgaben) aus. Der dämpfende Effekt dezentraler Machtteilung auf das 
staatliche Engagement zeigt sich ebenfalls mehrheitlich: Je stärker die Kantone 
fiskalisch oder organisatorisch dezentralisiert sind, desto geringer fällt der staat- 
liche IConsum aus. Umgekehrt weisen die empirischen Analysen auf einen ex- 
~>xnsiven Effekt ltonltordanzdemokratischer Merkmale auf das staatliche Han- 
tlcln in den Schweizer Kantonen hin. So steigen mit zunehmender 
parteiförmiger Organisation und Regelung gesellschaftlicher Konflikte die 
Staats- und Wohlfahrtsausgaben, während Kantone mit einem geringen Grad - - - 
;in so gemessener Konkordanz vergleichsweise niedrige öffentliche Ausgaben 

Umwelrschurz 15 21 64 100% 
ICultur, Freizeit. Sport 15 3 1 54 100% verzeichnen. Als ausgabensteigernd erweisen sich auch der Verstädterungsgrad 
AIg. Verwaltung 2 1 37 42 ~ O O %  lind die Transferleistungen des Bundes. 
Qiielle: Bundesamt für Statisrik (2003). Im Gegensatz zu ihrer Wirkung auf die allgemeine Staats- und Verwaltungs- 

Ausgehend von der unterschiedliclien Ausgestaltung der politischen Instituti- 
onen in den Kantonen einerseits lind ihren unterschiedlichen Leistungsprofilen 
andererseits befassen sich in neuerer Zeit zahlreiche Studien mit der Frage, wel- 
chen Einfluss institutionelle, srrul<turelle und weitere Faktoren auf die staatliche 
Tätigkeit der Kantone ausüben (Armingeon et al. 2004; Binder et al. 2003; Feld 
und Schaltegger 2004; Feld und Matsusala 2003; Freitag und Bühlmann 2003; 
Freitag und Vatter 2004, 2006; Freitag et al. 2003; Guggisberg et al. 2004; 
Schaltegger 2004; Steffen 2005; Vatter und Freitag 2002, 2006; Vatter und 
Rüefli 2003). Insgesamt erweisen sich politisch-institutionelle Faktoren von 
erheblicher Relevanz für die Erklärung der unterschiedlichen Staatstätigkeit der 
Schweizer Gliedstaaten in den einzelnen ~olitiltbereichen.' So zeigt sich, dass 

eine zurückhaltende Sraatstätigkeit auf eine intensive Mitsprache des Volkes 
bei Budget- und Finanzvorlagen, eine ausgebaute dezentrale Entscheidungs- 
struktur und auf einen geringen Grad an parteiförmiger Organisation ge- 
sellschaftlicher Konflikte zurückzuführen sind 
und ein ausgebautes Finanzreferendiimsrecht eine restriktive LVirkiing auf 
den Steuerstaat ausübt. 

Die bestehenden Studien legen in erster Linie die unterschiedlichen Wirkungen 
von Konkordanz, Geineindeautoiiomie und direkter Demokratie als Merkmale 
von kantonalen Verhandlungsdemokratien auf die öffentlichen Ausgaben offen: 
Während ausgebaute Vollcsrechte und eine dezentrale Staatsstrulrur einen zü- 
gelnden Effekt auf das Verhalten der öffentlichen Hand ausüben, führen kon- 
kordante Merkmale zu expansivem Staatshandeln in den Kantonen. Eindeutig 
sind die beschränkenden Effekte der direktdemokratischen Institutionen auf die 

iätiglteit spielen direktdemokratische Institutionen bei der Erkliirung kantonaler 
Unterschiede in den Bildungs- und Gesundheitsausgaben keine grosse Rolle 
(Freitag und Bühlmann 2003; Vatter und Riiefli 2003). So bleiben die Aiisgestal- 
iiing wie auch der Gebrauch direktdemokratischer Verfahren ohne Einfluss auf 
clie Höhe der öffentlichen Bildungs- und Gesiindheirsfinanzierung. Fs zeigt sich 
aber, dass zentralisierte Kantone vergleichsweise hohe Bildungsauspben tätigen, 
während Gliedstaaten mit ausgebauter Gemeindeautonomie diesbezüglich eher 
zurückhaltend sind. Der Grad an innerl<antonaler Dezentralisierung wie auch 
das Aiismass an IConkordanz tragen aber wenig zur Erklärung der ungleichen 
I<osteil des öffentlichen Gesundheitswesens in den Schweizer Icantonen bei. In 
beiden Politikfeldern erfahren hingegen ausgewahlte Modernisieiiingsgrösseii, 
soziodemografische Merlunale und politiltfeldspezifische Faktoren eine grosse 
13edeutung. So ist eine hohe Finanzausstattung des kantonalen Ausbildungswe- 
sens insbesondere auf einen hohen Grad an Urbanifat und eine geringe Beschäf- 
tigung im ersten Sektor, auf eine starke Wirtschaftsltraft, auf überdurchschnitt- 
liche Abschluss- und Einschreibequoten an Gymnasien und Universitäten, auf 
eine hohe Schüleizahl und auf ein grosszügig angelegtes Stipendienwesen zu- 
rückzufiihren (Freitag und Bühlmann 2003). Kostentreibende Faktoren in den 
kantonalen Gesundheitswesen sind schliesslich ein stark spezialisiertes und dich- 
tes Leistungsangcbot im ambulanten und stationären Bereich, kombiniert mit 
cinem hohen Anteil betagter Menschen, einem stark ausgeprägten Urbaniräts- 
grad, einer hohen Wirtschaftskraft, einer überdurchsch~~ittlichen Arbeitslosig- 
keit und schwach ausgebildeten sozialen ~ e n w e r k e n '  (Vatter und Rüefli 2003). 

Die empirischen Analysen über die Zusaminenhänge zwischen den 
verschiedenen Formen direktdemokratischer Partizipation und dem Ausmass 
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